
BSO-KOLLEKTIV-SPORTUNFALLVERSICHERUNG 
 

 
 

DER WESENTLICHE VERTRAGSINHALT DER  
BSO-KOLLEKTIV-SPORTUNFALLVERSICHERUNG 

 
 
1.  Der Versicherungspartner ist die UNIQA Vers. AG (Pol. Nr. 2311/091544) 
 
 
2.  Versicherungssummen: 
  

Tod durch Unfall €  3.640,--     
dauernde Invalidität*) bis  €  72.680,--    
Unfallkosten / Heilkosten / Bergungskosten**) €  1.000,--    

 
*)  Dauernde Invalidität: Abweichend von Artikel 7 der Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 

1995) leistet der Versicherer erst dann, wenn der nach Art. 7 festgestellte Invaliditätsgrad 20% erreicht oder 
übersteigt. 

 
**) Bei Abschluss des Versicherungspaketes „Bergekosten spezial“ schließt die Versicherungssumme Bergekosten 

(inklusive Hubschrauberbergung) in der Höhe von € 7.267,-- pro Person ein. 
 
 Vertragsgrundlagen: 
 Vertragsgrundlagen bilden die Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 1995)  
 und die Besonderen Bedingungen für die Kollektiv-Unfallversicherung. 
 
 
3.  Personenkreis: 
 

Versicherbar sind alle Vereinsmitglieder von Vereinen, die der BSO über ihre Dach- und Fach- 
verbände angehören. 
 
 

4. Meldungen: 
 

Anmeldungen von zu versichernden Personen zur Sportversicherung haben ausschließlich durch die Verbände oder 
Vereine zu erfolgen. 
In der Form: 
- alle Mitglieder (keine Namensliste) 
- einzelne Mitglieder (Namensliste erforderlich) 
- Gesamtkader (keine Namensliste) 
-  die Anmeldung eines Jugendkaders (bis Vollendung des 15. Lj.) ist nur als Gesamtkader – ohne Namensliste 

möglich. 
 
 

5. Umfang der Versicherung: 
 

Die Versicherung umfasst Unfälle, von welchen die versicherten Mitglieder bei der Ausübung ihres Vereinssportes, 
bei der Teilnahme an Veranstaltungen des zuständigen Dach- oder Fachverbandes, der BSO, des ÖOC, der ÖSH, 
des eigenen Vereines oder anderer gleichartiger Vereine betroffen werden. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Unfälle der Versicherten als Fluggast in Motorflugzeugen, welche 
für die Verwendungsart Personenbeförderung zugelassen sind. 
 
Unter die Versicherung fallen auch Unfälle der versicherten Mitglieder 
- bei Vereinsversammlungen, Festlichkeiten und ähnlichen Veranstaltungen, an denen auf Veranlassung des 

Vereines teilgenommen wird. 
- bei im Auftrag des Vereines verrichteten Besorgungen 

 



 
 
Unfälle auf dem direkten Wege zu und von der versicherten Betätigung sind eingeschlossen. Der 
Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn dieser Weg ohne Zusammenhang mit der versicherten Betätigung 
unterbrochen oder verlängert wird, es sei denn, daß die Unterbrechung durch ein Gebot der Menschlichkeit 
veranlasst wurde. 

  
Flugsportvereine 
Die Versicherung erstreckt sich auch auf Unfälle der Mitglieder von Flugsportvereinen, soferne eine gültige 
Fluglizenz zum Zeitpunkt des Unfalles vorgelegen hat. (Diesbezüglich gilt der Art. 17, Pkt. 1 gestrichen.) 
 
Mitglieder des österreichischen Behindertensportverbandes 
Für Mitglieder des ÖBSV gilt der Art. 16 der AUVB 1995 (unversicherbare Personen) dahingehend abgeändert, 
dass der Ausschließungsgrund „dauernd vollständig arbeitsunfähig“ keine Gültigkeit hat. 
 
Jagd- und Schützenvereine 
Unfälle bei der Handhabung von Hand- und Faustfeuerwaffen, sowie Präzisionsgewehren gelten mitversichert. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Unfälle bei der Teilnahme an Landes-, Bundes- und internationalen 
Wettbewerben. 
 
Für Mitglieder von Sportvereinen erstreckt sich die Versicherung auch auf Unfälle bei der berufsmäßigen oder 
entgeltlichen Ausübung des versicherten Sportes. 
 
Der Versicherungsschutz gilt auf der ganzen Erde. 

 
 
 

  
Ein Versicherungsjahr beginnt mit jeweils dem 1. Oktober = Hauptfälligkeit. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. 
Bei einer Anmeldung ab April des laufenden Versicherungsjahres wird die halbe Prämie vorgeschrieben. 

 
 
 

ANMELDUNG BZW. RÜCKFRAGEN 

 
Anmeldung mit dem jeweiligen Antragsformular (downloadbar auf   www.diehelden.at/sport.html  oder auf 
www.bso.or.at/service  im Bereich Versicherung)  
per Post oder Fax an:  Versicherungsbüro W. Held GmbH 

2353 Guntramsdorf  *  Hauptstraße 25 
Tel.:  02236 / 53086-0 
Fax:  02236 / 53086-4 
Mail:  office@held-gmbh.at  
Web:  www.diehelden.at  
 

Wolfgang Held Ges.m.b.H.  
Versicherungsmakler  
Gewerbliche Vermögensberatung 
Berater in Versicherungsangelegenheiten  
Firmenbuch: FN 117213y  *  LG Wr. Neustadt 

Österreichische Bundes-Sportorganisation 
1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 12 
Telefon: 01 / 504 44 55-0 
Fax: 01 / 504 44 55 66 
E-mail: office@bso.or.at 
www.bso.or.at 
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